
im Landessportbund Hessen e.V.   Sport- und 
     Bildungsstätte Wetzlar
           Sport- und Bildungsstätte, Friedenstr. 99, 35578 Wetzlar, Tel. 0 64 41.97 96 0,
         Fax 0 64 41.97 96 44, E-Mail: bildungsstaette@sportjugend-hessen.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen

■ Buchung
Die Gäste können ihren Aufenthalt persönlich, telefonisch, per Fax, per Post oder per E-Mail buchen.

Die Buchung wird mit dem schriftlichen Abschluss eines Belegungsvertrages für beide Seiten verbind-
lich. Die endgültige Belegungszusage ist rechtswirksam nach Eingang des unterschriebenen Vertrages.
Der Vertrag ist doppelt angefertigt. Beide Vertragsparteien erhalten je eine Ausfertigung. 

Unangemeldete Gäste können nur übernachten, wenn die Belegungssituation es zulässt.

Vertragsänderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. 

Erfüllung für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Pflichten ist Frankfurt am Main.

■ Stornierungen
Bei Absagen später als 10 Wochen vor Beginn der Veranstaltung erheben wir 50% der Gesamtkosten.
Bei Absagen später als 2 Wochen vor Beginn der Veranstaltung erheben wir 80% der Gesamtkosten.

Die Stornierungskosten kommen nur zur Anwendung, wenn keine Ersatzbelegung erreicht wird.

Bei Rücktritt vor der o.g. Frist von 10 Wochen berechnen wir lediglich eine Bearbeitungspauschale von
EUR 50,00.

Absagen haben grundsätzlich schriftlich zu erfolgen.

■ Reduzierung der Teilnehmerzahl
Reduziert sich die im Buchungsvertrag angegebene Teilnehmerzahl bis zum Antritt der Reise um mehr
als 10%, werden 90% der gemeldeten Teilnehmer berechnet.

■ Preise
Grundlage der Preise ist die aktuelle Preisliste im jeweiligen Belegungsjahr der  Sport- und Bildungs-
stätte, wenn nicht andere Preise im Vertrag vereinbart sind.



- Seite 2 - Sport- und Bildungsstätte Wetzlar, Allgemeine Geschäftsbedingungen

■ Zahlung
Mit der Unterzeichnung des Belegungsvertrages ist eine Anzahlung in Höhe von 25% der Belegungs-
kosten fällig, die  per Überweisung geleistet wird.

Die Schlussrechnung wird dem/der Beleger/in nach Abschluss der Maßnahme durch unsere Geschäfts-
stelle zugestellt. Die Zahlung erfolgt unbar durch Überweisung. Grundlage der Abschlussrechnung ist der
Belegungsbericht, der von einem/r Mitarbeiter/in der Sport- und Bildungsstätte der Sportjugend
Hessen in Wetzlar gemeinsam mit dem Beleger/in zu erstellen ist.

■ Haftung
Die Gruppe ist gehalten, die zur Verfügung gestellten Einrichtungen und Geräte pfleglich zu behandeln
bzw. zu benutzen. Für von Teilnehmerinnen/Teilnehmern verursachte Schäden haftet der Veranstalter. Es
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Hausordnung ist Bestandteil des Vertrages.
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